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Änderungsantrag des Oberbürgermeisters  

 
 
Antrag/Begründung: 

Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zum Antrag  
A/0006/2019 
 
Die Stadt Aschersleben lehnt den Antrag A/0006/2019 ab. 
 
Begründung: 
 
Die Stadt Aschersleben nutzt auf ihrer Internetpräsenz bislang nicht den Bürger- und 
Unternehmensservice des Landes Sachsen-Anhalt (BUS). Die Pressestelle der Stadt Aschersleben 
hat sich im Jahr 2015 und 2016 intensiv mit diesem Thema BUS sowie dem Behördenmelder 
auseinandergesetzt. Mitte 2016 gab es mit den zuständigen Projektleiter des Ministeriums für 
Inneres ein Vor-Ort-Termin im Rathaus, bei dem festgestellt wurde, dass eine technische 
Einbindung des Behördenmelders (Sachsen-Anhalt-Melder) auf unserer Homepage nicht sinnvoll 
ist, da der BUS nicht genutzt wird. 
 
Laut Projektleiter nutzen 95 Prozent aller Kommunen im Land diesen Dienst sowie alle Ministerien 
und Landesbehörden. Der BUS ist ein Angebot des Landes im Rahmen des e-Government. Mit 
wenigen Klicks erhalten die Nutzer auf der entsprechenden BUS-Seite der städtischen Homepage 
alle wichtigen Informationen zu Verwaltungsangelegenheiten, bekommen die zuständige 
Behörde angezeigt und können sich die notwendigen Formulare herunterladen und ausfüllen. Die 
Aktualisierung der Kontaktdaten erfolgt durch die jeweils zuständigen Behörden, die 
Anliegenbeschreibungen werden vom Land Sachsen-Anhalt gepflegt. 
 
Der Projektleiter hat seinerzeit ausdrücklich abgeraten, BUS und Sachsen-Anhalt-Melder 
gleichzeitig zu implementieren (siehe Änderungsantrag zu Antrag A/0005/2019). Das ist ein zu 
großer Aufwand und technisch nicht sauber möglich. Weitere Gesprächstermine zur 
Implementierung des BUS wurden seitens der Projektleitung mehrfach verschoben und letztlich 
abgesagt. 
 
 
 
 



 
 
 
Nach erneuter Rücksprache mit den Projektverantwortlichen im Ministerium für Inneres ist eine 
Implementierung des BUS auf die bestehende Homepage technisch kein Problem, jedoch mit 
einem sehr hohen zeitlich Aufwand verbunden, die notwendigen Dateien und Daten in das 
System einzupflegen.  
 
Ist die Implementierung des BUS abgeschlossen, kann über die Nutzung des Sachsen-Anhalt-
Melders erneut beraten werden. Die Einführung des Dienstes zum 1. März 2020 kann aus oben 
genannten technischen Gründen nicht erfolgen. 
 
 

 
Deckungsvorschlag:  
 
Federführender Ausschuss:  
 
 
zu beteiligende Ausschüsse:  
 

 
 
 
      gez. Michelmann 

 
        Unterschrift 
 


